
 

 

 

Weisung 201804012 vom 20.04.2018 - Anpassung der 
Fachlichen Weisung MAT 

Laufende Nummer:  201804012 

Geschäftszeichen:  AM41 - 5612.1 

Gültig ab:  20.04.2018  
Gültig bis:  19.04.2023 

SGB II:  nicht betroffen 
SGB III:  Weisung 
Familienkasse:  nicht betroffen 

Bezug: Weisung 201607026 vom 20.07.2016 - Arbeitslosenversicherungsschutz- und 
Weiterbildungsstärkungsgesetz (AWStG); Anpassung von Fachlichen Weisungen (vormals 
Geschäftsanweisungen) 

Aufhebung von Regelungen: Fachliche Weisung MAT (Stand 01.08.2016) 

Die Fachlichen Weisungen „Maßnahmen bei einem Träger (MAT) nach § 45 SGB III im 
Rahmen der Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung“ wurden 
aufgrund von Verfahrensänderungen aktualisiert und redaktionell überarbeitet. Dabei 
wurde insbesondere das Verfahren bei zugelassenen Maßnahmen weiterentwickelt. 

1. Ausgangssituation 
Seit der letzten Veröffentlichung der Fachlichen Weisung MAT ergaben sich unter anderem 
durch die Prüfung des Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheins nach § 45 Absatz 4 SGB III 
durch den Bundesrechnungshof fachliche Anpassungsbedarfe. 

2. Auftrag und Ziel 
Mit der Aktualisierung der Fachlichen Weisung MAT erhalten die Agenturen für Arbeit und 
Operativen Services Weisungen sowie Hinweise zum Einsatz der Förderleistung. 

3. Einzelaufträge 
entfällt 



 

 

 

4. Info 
Die aktuelle Fassung der Fachlichen Weisungen steht im Intranet unter „SGB III > Förderung 
> Aktivierung / berufliche Eingliederung > Maßnahmen bei einem Träger (MAT) > Gültige 
Weisungen und Gesetze“ zur Verfügung. Die BK-Vorlagen, COSACH sowie die „Praktische 
Umsetzungshilfe“ wurden angepasst. 

5. Koordinierung 
entfällt 

6. Haushalt 
entfällt 

7. Beteiligung 
entfällt 

gez.  
Unterschrift 
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